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1 Einleitung 

1.1 SuedLink 

SuedLink ist ein Netzausbauprojekt des Stromübertragungsnetzes, dass als Erdka-
bel-Verbindung geplant wird. SuedLink besteht aus je einer Verbindung zwischen 
Brunsbüttel in Schleswig-Holstein und Großgartach in Baden-Württemberg (diese 
Verbindung wird in der Anlage zum Bundesbedarfsplangesetz (BBPlG) als „Vorhaben 
Nr. 3“ geführt) sowie zwischen Wilster in Schleswig-Holstein und Bergrheinfeld/West 
in Bayern (diese Verbindung wird in der Anlage zum BBPlG als „Vorhaben Nr. 4“ 
geführt). Rechtlich handelt es sich um zwei eigenständige Vorhaben, für die jeweils 
eigene Anträge auf Planfeststellungsbeschluss gestellt wurden. Die Planfeststel-
lungsverfahren werden für die beiden genannten Vorhaben im Bereich der Stamm-
strecke verfahrensrechtliche verbunden. SuedLink ist in 15 Planfeststellungsab-
schnitte unterteilt. Die gegenständliche Unterlage ist Bestandteil der Unterlagen gem. 
§ 21 NABEG zum Planfeststellungsabschnitt B1. Für weitergehende Informationen 
zu SuedLink und zum Planfeststellungsverfahren wird auf die Kapitel 0 ff. im Teil A01 
der Unterlagen gem. § 21 NABEG verwiesen. 

1.2 Einordnung der Unterlage 

Das vorliegende Dokument „Teil K03 – Voraussetzungen für Forstrechtliche Geneh-
migungen“ ist Bestandteil der Unterlagen für die Einreichung des Plans und der Un-
terlagen nach § 21 NABEG für SuedLink im Planfeststellungsabschnitt B1. 

1.3 Inhalt und Zweck des Dokuments 

Bei der Entwicklung des Trassenverlaufs und der Trassenplanung der SuedLink 
Gleichstrom-Kabelanlage stand die 

1. Meidung von Waldflächen, 

2. Eingriffsminimierung in Waldflächen (z.B. Reduzierung der temporären Wald-
umwandlungsbreite durch Reduzierung der Arbeitsstreifenbreite) und ggf. 

3. Unterbohrung von Waldbereichen insbesondere mit schutzgutrelevanten Wald-
funktionen 

im Vordergrund. Trotzdem gibt es Bereiche entlang des Trassenverlaufs bei denen 
eine dauerhafte (i.d.R. Breite des Schutzstreifens) und temporäre Waldumwandlung 
(i.d.R. Arbeitsstreifenanteil außerhalb des Schutzstreifens, Baustellenzufahrten, etc.) 
für den Bau und Betrieb der SuedLink Gleichstrom-Kabelanlage erforderlich ist. 

Die Unterlage „K03- Voraussetzungen für forstrechtliche Genehmigungen“ beinhaltet 
die Grundlagen der forstrechtlichen Erlaubnisse für die dauerhafte und temporäre 
Waldumwandlung inklusive Beschreibung der Kompensationsmaßnahmen für dauer-
hafte Waldinanspruchnahmen und für weitere Waldfunktionsverluste von dauerhaft 
und temporär beanspruchten Waldbereichen, jeweils soweit erforderlich. Ebenso be-
handelt sie (die Unterlage) die Wiederaufforstung von temporär genutzten Waldbe-
reichen. Die Ermittlung des Ausgleichsbedarfes und Flächenbilanzierung findet in der 
Unterlage L09 „Unterlage zur Forstwirtschaft“ statt. Die forstrechtlichen Erlaubnisse 
ergehen nicht als gesonderte Entscheidung in einem gesonderten Verfahren, sondern 
nehmen an der Konzentrationswirkung der Planfeststellung teil. 

Aufgrund der Verfahrens- und Zuständigkeitskonzentration des Planfeststellungsbe-
schlusses liegt die Zuständigkeit für ihre Erteilung grundsätzlich bei der Bundesnetz-
agentur. 
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1.4 Rechtlicher und fachlicher Rahmen 

Die folgenden gesetzlichen Grundlagen sind für die forstrechtlichen Genehmigungen 
relevant. Aufgrund der Verfahrens- und Zuständigkeitskonzentration des Planfeststel-
lungsverfahrens liegt die Zuständigkeit bei der Bundesnetzagentur. 

1.4.1 Bundesgesetzgebung 

Bundeswaldgesetz (BWaldG): 

 Gemäß § 9 Abs.1 BWaldG darf Wald nur mit Genehmigung der nach Landes-
recht zuständigen Behörde gerodet und in eine andere Nutzungsart umgewan-
delt werden (Umwandlung).  

 Gemäß § 9 Abs. 2 BWaldG kann eine Umwandlung von Wald auch für einen 
bestimmten Zeitraum genehmigt werden; durch Auflagen ist dabei sicherzustel-
len, dass das Grundstück innerhalb einer angemessenen Frist ordnungsgemäß 
wieder aufgeforstet wird 

 Gemäß § 11 Abs. 1 BWaldG soll der Wald im Rahmen seiner Zweckbestim-
mung ordnungsgemäß und nachhaltig bewirtschaftet werden. Durch Landes-
gesetz ist mindestens die Verpflichtung für alle Waldbesitzer zu regeln, kahl-
geschlagene Waldflächen oder verlichtete Waldbestände in angemessener 
Frist 

1. wieder aufzuforsten oder 

2. zu ergänzen, soweit die natürliche Wiederbestockung unvollständig bleibt, 
falls nicht die Umwandlung in eine andere Nutzungsart genehmigt worden 
oder sonst zulässig ist. 

1.4.2 Landesrecht 

Der Planfeststellungsabschnitt B1 liegt ausschließlich in Niedersachsen. Im Nieder-
sächsischen Gesetz über den Wald und die Landschaftsordnung (NWaldLG) sind ins-
besondere folgende Paragraphen einschlägig: 

§ 1 Gesetzeszweck 

Zweck dieses Gesetzes ist, 

1. den Wald 

a) wegen seines wirtschaftlichen Nutzens (Nutzfunktion), 

b) wegen seiner Bedeutung für die Umwelt, die dauernde Leistungsfä-
higkeit des Naturhaushalts, insbesondere als Lebensraum für wild le-
bende Tiere und wild wachsende Pflanzen, das Klima, den Wasserhaus-
halt, die Reinhaltung der Luft, die Bodenfruchtbarkeit, das Landschafts-
bild, die Agrarstruktur und die Infrastruktur (Schutzfunktion) und 

c) wegen seiner Bedeutung für die Erholung der Bevölkerung (Erho-
lungsfunktion) 

zu erhalten, erforderlichenfalls zu mehren und seine ordnungsgemäße Bewirtschaf-
tung nachhaltig zu sichern, 

2. die Forstwirtschaft zu fördern, 

3. einen Ausgleich zwischen dem Interesse der Allgemeinheit und den Belan-
gen der Waldbesitzenden herbeizuführen und 
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4. die Benutzung der freien Landschaft zu ordnen. 

§ 2 Wald und übrige freie Landschaft 

(1) Die freie Landschaft besteht aus den Flächen des Waldes und der übrigen freien 
Landschaft, auch wenn die Flächen innerhalb der im Zusammenhang bebauten 
Ortsteile liegen. Bestandteile dieser Flächen sind auch die zugehörigen Wege und 
Gewässer. 

(2) Nicht zur freien Landschaft gehören 

1. Straßen und Wege, soweit sie aufgrund straßengesetzlicher Regelung für 
den öffentlichen Verkehr bestimmt sind, 

2. Gebäude, Hofflächen und Gärten, 

3. Gartenbauflächen einschließlich Erwerbsbaumschulen und Erwerbsobstflä-
chen sowie 

4. Parkanlagen, die im räumlichen Zusammenhang zu baulichen Anlagen ste-
hen, die zum dauernden Aufenthalt von Menschen bestimmt sind. 

(3) Wald ist jede mit Waldbäumen bestockte Grundfläche, die aufgrund ihrer Größe 
und Baumdichte einen Naturhaushalt mit eigenem Binnenklima aufweist. Nach einer 
Erstaufforstung oder wenn sich aus natürlicher Ansamung mindestens kniehohe 
Waldbäume entwickelt haben, liegt Wald vor, wenn die Fläche den Zustand nach Satz 
1 wahrscheinlich erreichen wird. 

(4) Zum Wald im Sinne des Absatzes 3 gehören auch 

1. kahl geschlagene oder verlichtete Grundflächen, Waldwege, Schneisen, 
Waldeinteilungs- und Sicherungsstreifen, Waldblößen, Lichtungen, Waldwie-
sen, mit dem Wald zusammenhängende und ihm dienende Wildäsungsflächen 
und Wildäcker, 

2. Holzlagerplätze sowie weitere mit dem Wald verbundene und seiner Bewirt-
schaftung oder seinem Besuch dienende Flächen wie Parkplätze, Spielplätze 
und Liegewiesen sowie 

3. Moore, Heiden, Gewässer und sonstige ungenutzte Ländereien, die mit Wald 
zusammenhängen und natürliche Bestandteile der Waldlandschaft sind. 

(5) Als Wald gelten 

1. mit dem Wald im Sinne der Absätze 3 und 4 verbundene überwiegend für 
den Eigenbedarf der Waldbesitzenden bestimmte Waldbaumschulen und 

2. mit Waldbäumen bestandene Parkanlagen, die nicht unter Absatz 2 Nr.4 fal-
len und nicht innerhalb im Zusammenhang bebauter Ortsteile liegen. 

(6) Waldflächen im Sinne der Absätze 3 bis 5 verlieren ihre rechtliche Eigenschaft als 
Wald nicht dadurch, dass sie durch Windwurf oder Brand geschädigt, kahl geschla-
gen, gerodet oder unzulässig in Flächen mit einer anderen Nutzungsart umgewandelt 
worden sind. 

(7) Wald sind nicht 

1. kleinere Flächen in der übrigen freien Landschaft, die nur mit einzelnen 
Baumgruppen, Baumreihen oder mit Hecken bestockt sind, 

2. Hofgehölze, 
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3. Flächen, auf denen Waldbäume mit dem Ziel baldiger Holzentnahme ange-
pflanzt werden (Kurzumtriebsplantagen), 

4. Weihnachtsbaumkulturen, 

5. Schmuckreisigkulturen. 

§ 5 Berücksichtigung der Waldfunktionen, Zusammenarbeit der Behörden 

(1) Die Behörden berücksichtigen bei ihren Planungen und Maßnahmen, die in ihren 
Auswirkungen Waldflächen betreffen können, die Funktionen des Waldes nach § 1 
Nr. 1. Die Anstalt Niedersächsische Landesforsten ist bereits in der Vorbereitungs-
phase zu unterrichten; außerdem ist sie anzuhören, soweit Rechtsvorschriften nicht 
eine weiter reichende Beteiligung vorsehen. 

(2) Entscheidungen nach den §§ 8, 9 und 12 Abs. 2, die die Waldbehörde entweder 
selbst trifft oder an denen sie im Wege der Herstellung des Einvernehmens mitwirkt, 
werden, sofern die Behörde nicht über eigenes forstlich ausgebildetes Personal ver-
fügt, im Benehmen mit der Anstalt Niedersächsische Landesforsten getroffen. Das-
selbe gilt für Entscheidungen eines Landkreises als Aufsichtsbehörde nach § 15 Abs. 
4. 

(3) Betreffen Entscheidungen aufgrund dieses Gesetzes oder des Bundeswaldgeset-
zes Privatwald, so hat die Anstalt Niedersächsische Landesforsten vor einer Stellung-
nahme nach Absatz 1 oder 2 die Landwirtschaftskammer Niedersachsen forstrecht-
lich zu beteiligen. 

§ 8 Waldumwandlung 

(1) Wald darf nur mit Genehmigung der Waldbehörde in Flächen mit anderer Nut-
zungsart umgewandelt werden. Die Genehmigung muss vorliegen, bevor mit dem 
Fällen, dem Roden oder der sonstigen Beseitigung begonnen wird. 

(2) Einer Genehmigung bedarf es nicht, soweit die Umwandlung erforderlich wird 
durch 

1. Regelungen in einem Bebauungsplan oder einer städtebaulichen Satzung, 

2. eine Baugenehmigung oder eine Bodenabbaugenehmigung oder 

3. von der Naturschutzbehörde in einer Verordnung oder im Einzelfall angeord-
nete Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen nach § 29 des Niedersächsischen 
Naturschutzgesetzes 

Bei Maßnahmen nach Satz 1 Nr. 2 oder 3 hat die dafür zuständige Behörde die Ab-
sätze 3 bis 8 anzuwenden; sie entscheidet im Einvernehmen mit der Waldbehörde. 
Für Regelungen nach Satz 1 Nr. 1 gelten die Absätze 3 bis 8 sinngemäß. 

(3) Die Waldbehörde kann die Genehmigung erteilen, wenn 

1. die Waldumwandlung Belangen der Allgemeinheit dient oder erhebliche wirt-
schaftliche Interessen der waldbesitzenden Person die Umwandlung erfordern 
und 

2. die in Nummer 1 genannten Belange und Interessen unter Berücksichtigung 
der Ersatzmaßnahmen nach den Absätzen 4 und 5 Satz 5 und der Maßnahmen 
nach Absatz 5 Satz 1 das öffentliche Interesse an der Erhaltung der folgenden 
Waldfunktionen überwiegen: 

a) Schutzfunktion: 
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aa) erhebliche Bedeutung der Waldfläche für das Klima, den Wasser-
haushalt, den Erosionsschutz oder die Bodenfruchtbarkeit der Umge-
bung, 

bb) erhebliche Bedeutung der Waldfläche für den Schutz einer Siedlung 
oder eines öffentlichen Aufgaben dienenden Grundstücks vor Lärm, Im-
missionen oder Witterungseinflüssen, 

cc) Schutz vor erheblichen Schäden oder Ertragsausfällen in benach-
barten Waldbeständen, 

dd) Festlegung der Waldfläche im Regionalen Raumordnungsprogramm 
als Vorranggebiet für Natur und Landschaft oder 

ee) erhebliche Bedeutung der Waldfläche für die Leistungsfähigkeit des 
Naturhaushalts einschließlich Arten- und Biotopschutz, 

b) Erholungsfunktion: 

aa) Festlegung der Waldfläche im Regionalen Raumordnungsprogramm 
als Vorranggebiet für die Erholung, 

bb) Darstellung oder Festsetzung der Waldfläche in einem Bauleitplan 
als Wald oder Grünfläche, 

cc) Lage der Waldfläche in einer Gemeinde, deren Waldanteil erheblich 
hinter dem Landesdurchschnitt zurückbleibt, oder 

dd) andere erhebliche Bedeutung für die Erholung der Bevölkerung, 

c) Nutzfunktion: 

erhebliche Bedeutung der Waldfläche für die forstliche Erzeugung. 

Liegt Wald mit einer Gesamtgröße von bis zu 2.500 m² innerhalb der im Zusammen-
hang bebauten Ortsteile, so kann eine Umwandlung genehmigt werden, sofern nicht 
bei der nach Satz 1 vorzunehmenden Abwägung das öffentliche Interesse an der Si-
cherung der genannten Waldfunktionen weit überwiegt. 

(4) Eine Waldumwandlung soll nur mit der Auflage einer Ersatzaufforstung genehmigt 
werden, die den in § 1 Nr. 1 genannten Waldfunktionen entspricht, mindestens jedoch 
den gleichen Flächenumfang hat. Das Alter des Waldbestandes der umzuwandeln-
den Fläche bleibt dabei unberücksichtigt. Die Genehmigung kann im Ausnahmefall 
auch mit der Auflage versehen werden, andere waldbauliche Maßnahmen zur Stär-
kung des Naturhaushalts durchzuführen. Die Genehmigung kann befristet erteilt wer-
den. In diesem Fall ist durch Auflage anzuordnen, dass die Fläche innerhalb ange-
messener Frist wieder aufgeforstet wird. Die Sätze 1 bis 5 gelten nicht für die Rena-
turierung von Mooren sowie bei Maßnahmen der Naturschutzbehörde, die 

1. dem Bestand von Heiden, 

2. der Pflege und Entwicklung im Sinne von § 29 des Niedersächsischen Na-
turschutz gesetzes oder 

3. der Erhaltung und Wiederherstellung der natürlichen Lebensraumtypen nach 
Anhang 1 sowie der Habitate der Arten nach Anhang 2 der Richtlinie 
92/43/EWG des Rates vom 21. Mai 1992 zur Erhaltung der natürlichen Lebens-
räume sowie der wildlebenden Tiere und Pflanzen - FFH-Richtlinie - (ABl. EG 
Nr. L 206 S. 7; 1996 Nr. L 59 S. 63), zuletzt geändert durch die Richtlinie 
2006/105/EG des Rates vom 20. November 2006 (ABl. EU Nr. L 363 S. 368), 
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dienen. 

(5) Die Ersatzmaßnahmen nach Absatz 4 Sätze 1 und 3 können nicht verlangt wer-
den, soweit 

1. seit dem 1. April 2009 

a. eine Erstaufforstung durchgeführt wurde, ohne dass dazu eine recht-
liche Verpflichtung bestand und ohne dass die Erstaufforstung mit öf-
fentlichen Mitteln gefördert wurde, oder 

b. eine natürliche Waldneubildung zugelassen wurde, 

2. der Eigentümer der Ersatzflächen der Durchführung einer Maßnahme nach 
Nummer 1 zustimmt und 

3. die Waldbehörde feststellt, dass die Maßnahme nach Nummer 1 geeignet ist, 
die Umwandlung auszugleichen. 

Die Waldbehörde hat anstelle einer Ersatzmaßnahme nach Absatz 4 eine Walderhal-
tungsabgabe zu verlangen, wenn eine Ersatzmaßnahme nicht vorgenommen werden 
kann, weil zu ihrer Durchführung Grundstücke benötigt werden, die nicht oder nur mit 
unverhältnismäßigem Aufwand beschafft werden können. Die Höhe der Walderhal-
tungsabgabe bemisst sich nach den Kosten, die die waldbesitzende Person für eine 
Ersatzaufforstung, einschließlich der Kosten für die üblicherweise erforderliche Kul-
turpflege, und für den Flächenerwerb auf der Grundlage ortsüblicher Ackerlandpreise 
aufwenden müsste. Die Waldbehörde soll die Walderhaltungsabgabe für Erstauffors-
tungen verwenden; sie kann die Abgabe im Ausnahmefall für andere waldbauliche 
Maßnahmen zur Stärkung des Naturhaushalts verwenden. Die Zahlung der Walder-
haltungsabgabe kann durch das Angebot gleichwertiger dem Wald dienender Ersatz-
maßnahmen abgewendet werden. 

(6) Werden Ersatzmaßnahmen nach Absatz 4 vorgenommen oder durch Maßnahmen 
nach Absatz 5 ersetzt, entfallen daneben Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen nach 
dem Naturschutzrecht. 

(7) Ist Wald ohne die erforderliche Genehmigung in Flächen mit anderer Nutzungsart 
umgewandelt oder werden sind die Waldbäume zu diesem Zweck beseitigt worden, 
so soll die Waldbehörde die unverzügliche Wiederaufforstung der Grundfläche anord-
nen, sofern sie nicht nach Maßgabe der Absätze 3 bis 5 eine Genehmigung erteilt. 

(8) Die Absätze 1 bis 7 gelten entsprechend, wenn 

1. Waldflächen nach § 2 Abs. 3 in einer Gesamtgröße von mehr als einem Hek-
tar in Waldflächen nach § 2 Abs. 4 Nr. 3 oder 

2. Wald nach § 2 Abs. 3, 4, 5 Nr. 1 und Abs. 6 in eine mit Waldbäumen bestan-
dene Parkanlage nach § 2 Abs. 5 Nr. 2 

überführt werden. Satz 1 Nr. 1 gilt nicht für die Überführung von Waldflächen in Moor-
flächen. 

§ 9 Erstaufforstung 

(1) Erstaufforstungen, die einer Prüfung oder Vorprüfung ihrer Umweltverträglichkeit 
zu unterziehen sind, bedürfen der Genehmigung durch die Waldbehörde. Andere 
Erstaufforstungen sind der Waldbehörde spätestens zwei Monate vor ihrer Durchfüh-
rung anzuzeigen. 
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(2) Die Waldbehörde kann die Genehmigung (Absatz 1 Satz 1) einer Erstaufforstung 
ablehnen und eine Erstaufforstung innerhalb von sechs Wochen nach Zugang der 
Anzeige (Absatz 1 Satz 2) untersagen, wenn 

1. die Festsetzungen eines Bebauungsplans, die Regelungen einer sonstigen 
städtebaulichen Satzung oder die Darstellungen eines Flächennutzungsplans 
der Erstaufforstung entgegenstehen oder 

2. eine Abwägung ergibt, dass 

a. Ziele, Grundsätze oder sonstige Erfordernisse der Raumordnung so-
wie 

b. besondere Belange des Naturschutzes oder der Landschaftspflege 

entgegenstehen. 

Die Waldbehörde kann auf die Anzeige hin oder mit der Genehmigung Auflagen er-
teilen, wenn dadurch den entgegenstehenden Belangen nach Satz 1 ausreichend 
Rechnung getragen werden kann; sie kann die Genehmigung auch befristen. 

(3) Absatz 1 Satz 2 und Absatz 2 finden keine Anwendung, wenn die Erstaufforstung 

1. aufgrund eines Bebauungsplans oder einer sonstigen städtebaulichen Sat-
zung erforderlich wird, 

2. von einer durch die Naturschutzbehörde in einer Verordnung oder im Einzel-
fall angeordneten Pflege- und Entwicklungsmaßnahme nach § 29 des Nieder-
sächsischen Naturschutzgesetzes umfasst ist, oder  

3. eine Ersatzaufforstung (§ 8 Abs. 4, 7 oder 8) ist, an deren Anordnung die 
Waldbehörde durch eigene Entscheidung oder Herstellung des Einvernehmens 
beteiligt war. 

(4) Die Waldbehörde kann die Beseitigung einer Erstaufforstung verlangen, wenn 

1. eine Grundfläche ohne die erforderliche Genehmigung aufgeforstet wird und 
die Genehmigung nicht erteilt werden kann, 

2. eine Grundfläche aufgeforstet wird, ohne dass der Waldbehörde die erforder-
liche Anzeige zugegangen ist, und die Erstaufforstung untersagt werden kann. 

§ 12 Kahlschlagsbeschränkung, Wiederaufforstung und -bewaldung 

(1) Die waldbesitzende Person hat der Waldbehörde Hiebmaßnahmen, die sich auf 
eine zusammenhängende Waldfläche von mehr als einem Hektar erstrecken und den 
Holzvorrat dieser Fläche 

1. auf weniger als 25 vom Hundert verringern oder 

2. vollständig beseitigen, 

vorher anzuzeigen (Kahlschläge). Nicht anzuzeigen sind Hiebmaßnahmen in geschä-
digten Beständen, wenn die Nutzung zur Vermeidung weiterer Schäden wirtschaftlich 
geboten oder der Kahlschlag aus Gründen des Waldschutzes erforderlich ist, sowie 
Hiebmaßnahmen nach Satz 1 Nr. 1 

1. zur Einleitung, Förderung oder Übernahme einer Naturverjüngung oder 

2. zum Vor- und Nachanbau mit anderen Baumarten. 
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Die Anstalt Niedersächsische Landesforsten braucht Maßnahmen nach Satz 1 im 
Landeswald nicht anzuzeigen, hat aber die Untersagungsgründe des Absatzes 3 zu 
berücksichtigen. 

(2) Eine Maßnahme nach Absatz 1 Satz 1 darf nur durchgeführt werden, wenn 

1. die Waldbehörde ihr zugestimmt hat oder 

2. seit dem Eingang der Anzeige bei der Waldbehörde zwei Monate verstrichen 
sind, ohne dass diese die Maßnahme untersagt hat. 

(3) Die Maßnahme soll untersagt werden, wenn durch sie 

1. die Schutz- oder Erholungsfunktion des Waldes erheblich beeinträchtigt wer-
den kann, 

2. der Boden und die Bodenfruchtbarkeit der Fläche oder des benachbarten 
Gebiets erheblich geschädigt werden können oder 

3. der Wasserhaushalt erheblich beeinträchtigt werden kann. 

(4) Die waldbesitzende Person hat Waldkahlflächen, die nicht im Rahmen einer wis-
senschaftlichen Maßnahme oder zur Erfüllung der Voraussetzungen eines ökologi-
schen Gütesiegels (Zertifizierung) der eigendynamischen Entwicklung überlassen 
sind, in angemessener Frist wieder aufzuforsten. Sie kann die Flächen stattdessen, 
wenn eine standörtlich geeignete ausreichende Verjüngung in spätestens drei Jahren 
nach Entstehung der Kahlfläche zu erwarten ist, einer natürlichen Verjüngung über-
lassen. Ist nach drei Jahren eine Verjüngung nach Satz 2 nicht entstanden, so hat die 
waldbesitzende Person die Flächen wieder aufzuforsten. 

1.4.3 Länderverordnung 

Ergänzend sind die Ausführungsbestimmungen zum NWaldLG, RdErl. des ML vom 
5.11.2016 ein wesentliche Grundlage zur Berechnung des ggf. notwendigen forst-
rechtlichen Ausgleichs. Unter Punkt 2 NWaldLG RdErl. werden die Vorgaben dazu 
gegeben: 

2. Waldumwandlung 

[…] Nach § 8 Abs. 4 soll die Ersatzmaßnahme grundsätzlich die Nutz-, Schutz- und 
Erholungsfunktion des umgewandelten Waldes ausgleichen. 

Über die Waldumwandlung hinausgehende Beeinträchtigungen sind gemäß den § 13 
ff. BNatSchG und den § 5 ff. NAGBNatSchG naturschutzrechtlich zu kompensieren. 
Mehrfachkompensationen sind jedoch in jedem Fall auszuschließen. 

2.1 Bewertungsverfahren 

2.1.1 Bei der Beurteilung der Wertigkeiten der Waldfunktionen stehen die Nutz-, 
Schutz -, und Erholungsfunktion, die eine Waldfläche erfüllt, gleichrangig nebenei-
nander. Dabei sind die drei Waldfunktionen grundsätzlich für alle Waldformen und 
Eigentumsarten als eine Einheit zu betrachten. Der zu bewertende Wald wird durch 
fachkundige Personen gemäß § 15 Abs. 3 Satz 2 in den drei Waldfunktionen nach 
dem Grad der Funktionsausprägung jeweils in eine von vier Wertigkeitsstufen (WS 1 
bis 4) eingruppiert. Da bei dieser Bewertung das Alter des umzuwandelnden Bestan-
des unberücksichtigt zu bleiben hat, ist für die Einschätzung der Wertigkeiten im Rah-
men einer mittleren Umtriebszeit das Durchschnittsalter anzunehmen. 
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Abbildung 1: Bewertung der Nutzfunktion (NWaldLG RdErl. 2016). 

 

 

 

Abbildung 2: Bewertung der Schutzfunktion (NWaldLG RdErl. 2016). 

 

 

 

Abbildung 3:  Bewertung der Erholungsfunktion (NWaldLG RdErl. 2016). 
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Die drei festgestellten Wertigkeitsstufen (WS) der einzelnen Waldfunktionen werden 
addiert und die Summe durch drei dividiert, um einen arithmetischen Mittelwert zu 
erhalten, der zwischen 1 und 4 liegt. Dieser Mittelwert beschreibt die Wertigkeit des 
Waldes in der Zusammenschau der drei gleichrangigen Waldfunktionen. 

Sind aufgrund rechtlicher Vorgaben einzelne Funktionenvollständig ausgesetzt, z. B. 
die Erholungsfunktion auf Flächen ehemaliger Munitionsanstalten, so werden diese 
nicht bewertet. Die ermittelten Wertigkeitsstufen der verbleibenden Funktionen wer-
den addiert und die Summe durch zwei dividiert. 

2.1.2 Die errechnete Wertigkeit des Waldes bildet die Grundlage für eine der nachfol-
genden Tabelle zu entnehmende Kompensationshöhe. 

 

 

Abbildung 4: Kompensationshöhe in Abhängigkeit von der Gesamtbewertung 
(NWaldLG RdErl. 2016). 

 

 

In begründeten Einzelfällen können lokale Besonderheiten Einfluss auf die Bedeu-
tung einzelner Waldfunktionen haben. Abschläge sind generell nicht möglich. Bei der 
Beurteilung, ob besondere oder herausragende spezielle Waldfunktionen vorliegen, 
kann die Waldfunktionenkartierung eine wesentliche fachliche Grundlage darstellen, 
hilfreich kann auch der Landschaftsrahmenplan sein. Erholungseinrichtungen wie 
Waldspielplätze, Spiel- und Grillplätze, Trimmpfade, Schutzhütten, Lehrpfade usw. 
sind waldrechtlich nicht zu kompensieren. 

Die Zuschläge werden zu der bisher ermittelten Kompensationshöhe addiert und er-
geben den Gesamt-Kompensationsumfang. 
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Abbildung 5: Zuschläge zur Kompensationshöhe aufgrund von besonderen oder 
herausragenden speziellen Waldfunktionen (NWaldLG RdErl. 2016). 

 

2.2 Kompensation 

Die waldrechtliche Kompensation umfasst den vollständigen Ersatz der Nutz-, 
Schutz- und Erholungsfunktion des Ökosystems Wald bis zur brachliegenden, von 
Wurzelstöcken befreiten Bodenfläche. Eine Kompensation ist gemäß § 8 Abs. 4 Satz 
6 Nr. 3 entbehrlich bei Maßnahmen der Naturschutzbehörde zur Erhaltung und Wie-
derherstellung der natürlichen Lebensraumtypen nach Anhang 1 sowie der Habitate 
der Arten nach Anhang 2 der Richtlinie 92/43/EWG des Rates vom 21. 5. 1992 zur 
Erhaltung der natürlichen Lebensräume sowie der wildlebenden Tiere und Pflanzen 
(FFH-Richtlinie) —, ABl. EG Nr. L 206 S. 7, zuletzt geändert durch die Richtlinie 
2013/17/EU des Rates vom 13. 5. 2013 (ABl. EU Nr. L 158 S. 193). Wiederherstellung 
in diesem Sinne bedeutet, dass auf gleicher Fläche der Lebensraumtyp oder das ent-
sprechende Habitat in ggf. schlechtem Erhaltungszustand noch vorhanden ist. Nicht 
abgedeckt ist die vollständige Neuerstellung, ohne dass etwaige Ausprägungen noch 
zu finden sind. Gleiches gilt für die Erhaltung des Bestandes von Heiden (§ 8 Abs. 4 
Satz 6 Nr. 1). 

2.2.1 Ersatzaufforstung 

Die beeinträchtigten Waldfunktionen sollen zeitnah (in der Regel nächste Pflanzperi-
ode) in gleichwertiger Weise ausgeglichen werden. 
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In der Regel ist die Flächeninanspruchnahme durch eine flächengleiche Ersatzauf-
forstung auszugleichen. Die darüber hinausgehende Kompensation der Waldfunktio-
nen soll über andere waldbauliche Maßnahmen zur Stärkung des Naturhaushaltes 
erreicht werden. Dabei können Wälder in waldreichen Naturräumen durch Aufforstun-
gen mit gleicher Wertigkeit in waldarmen Naturräumen, auch anderer Landkreise, er-
setzt werden, um so landschaftlich wenig strukturierte Landesteile zu verbessern. Bei 
der Ersatzaufforstung sind standortgerechte Baumarten zu verwenden, dabei ist auf 
einen Ausgleich der ermittelten Waldfunktionen hinzuwirken. 

Werden Kompensationen außerhalb der Zuständigkeit der betroffenen Waldbehörde 
vorgesehen, so bedarf es der Genehmigung durch das ML, wenn gleichzeitig eine 
Überschreitung der forstlichen Wuchsgebietsgrenzen vorliegt. 

Ist die Nutzung von Flächen anderer Landkreise, kreisfreier Städte oder der Region 
Hannover für Kompensationsmaßnahmen geplant, so sind diese Waldbehörden früh-
zeitig durch die jeweilige Genehmigungsbehörde in das Verfahren einzubinden. Da-
mit soll die ungewollte Doppelnutzung von Kompensationsflächen verhindert werden. 

Auf Grundlage des ermittelten Gesamt-Kompensationsumfangs kann ein in seinen 
Funktionen geringwertiger Wald durch einen Wald höherer Wertigkeit ersetzt werden. 
Dabei soll der Flächenumfang entsprechend gemindert werden, jedoch nicht unter 
einen Kompensationsumfang von 1:1. Ein Wald höherer Wertigkeit kann ebenso 
durch einen geringer wertigen Wald ersetzt werden. Dann ist die reduzierte Qualität 
durch eine Vergrößerung der Quantität auszugleichen. Der Umfang der Mehrung darf 
50% der festgestellten Gesamt-Kompensation nicht überschreiten. Dazu sind aus-
schließlich die Kriterien des Waldrechts zu verwenden. 

Eine Absicherung der in der Waldumwandlungsgenehmigung zu verlangenden Er-
satzmaßnahmen z.B. durch Sicherheitsleistung sieht das Gesetz zwar nicht aus-
drücklich vor. Sie kann jedoch auf § 36 Abs. 2 VwVfG gestützt werden. Über die Not-
wendigkeit und den Umfang einer Sicherheitsleistung entscheidet die Waldbehörde 
im Einzelfall im Rahmen ihres pflichtgemäßen Ermessens. 

Ist eine Waldeigentümerin oder ein Waldeigentümer bereit, seine Waldflächen gemäß 
§ 8 Abs. 5 zur Verfügung zu stellen, so genügt eine formlose Meldung bei der Wald-
behörde. Der Nachweis des Zeitpunktes ergibt sich bei Aufforstungen durch Vorlage 
der Kopie der erforderlichen Anzeige oder Genehmigung, bei natürlichen Waldneu-
bildungen durch formlose Erklärung. 

2.2.2 Andere waldbauliche Maßnahmen zur Stärkung des Naturhaushaltes 

Sind neben oder anstelle der Ersatzaufforstungen andere waldbauliche Maßnahmen 
zur Stärkung des Naturhaushaltes vorgesehen, sollen diese nicht nur allgemein öko-
logischer, sondern insgesamt waldbaulicher Art sein. 

Als Kompensationsmaßnahmen i.S. einer waldbaulichen ökologischen Aufwertung 
kommen nur solche Maßnahmen in Betracht, die keiner gesetzlichen oder anderwei-
tigen rechtlichen Verpflichtung unterliegen. Die Maßnahmen sind einvernehmlich mit 
der, dem oder den Waldbesitzenden festzulegen. 

Wird eine Ersatzaufforstung kombiniert mit einem qualitativen Ausgleich oder ande-
ren Maßnahmen, so ist für diesen Teil der Kompensation ein neuer Flächenumfang 
zu ermitteln, der das Dreifache des noch auszugleichenden Kompensationsumfangs 
nicht überschreiten soll. Hilfsweise kann die Fläche über eine Wertrelation einer Er-
satzaufforstung hergeleitet werden. 

Folgende Maßnahmen sollten vorrangig umgesetzt werden: 
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— Umbau von Nadelholz-Reinbeständen und von nicht standortgerechten Be-
ständen in stabile Laub- und Mischbestände, 

— Förderung der Naturnähe und Strukturvielfalt von bestehenden Misch- und 
Nadelwaldbeständen, 

— Umbau nicht zur natürlichen Waldgesellschaft gehörender Nadel- und Laub-
holzbestände, 

— Entwicklung von Aue- und Bruchwäldern. 

Darüber hinaus könnten weitere Maßnahmen sein: 

— einmalige Gestaltungs- und Wiederherstellungsmaßnahmen, wie Entfernung 
der Nadelholzbestockung an Bachläufen, Wiederherstellung eines Niederwal-
des oder der Erhöhung des lebensraumtypischen Baumartenanteils, 

— Einbringung und Pflege seltener oder gefährdeter heimischer Baumarten, 

— dauerhafter Erhalt von einzelnen Höhlen- oder sonstigen Biotopbäumen, 

— Schaffung von Totholzinseln, 

— Aufbau von Waldrändern und Waldrandgestaltung. 

Übliche forstwirtschaftliche Pflegemaßnahmen, die im Rahmen ordnungsgemäßer 
Forstwirtschaft durchgeführt werden, zählen nicht zu den möglichen Maßnahmen. 

2.2.3 Gleichwertige, dem Wald dienende Ersatzmaßnahmen 

Diese Maßnahmen können nicht von der Waldbehörde gefordert oder aus der 
Walderhaltungsabgabe finanziert werden. Sie sind von der Antragstellerin oder vom 
Antragsteller anzubieten, sollen also nur für sie oder ihn selbst eine Alternative dar-
stellen. 

Folgende Maßnahmen sind in diesem Zusammenhang z.B. denkbar: 

— Wegerückbau, 

— Entwicklung naturnaher Waldwiesen, 

— Habitatgestaltung für bedrohte Arten des Waldes, 

— Vernetzung von Lebensräumen, 

— dauerhafte Aufnahme der Nutzung im Rahmen kulturhistorischer Wirt-
schaftsformen, mit Ausnahme der Waldweide, 

— Wiederherstellung eines natürlichen Wasserhaushaltes. 

2.24 Walderhaltungsabgabe 

Die Walderhaltungsabgabe soll vorrangig für Erstaufforstungen und nur im Ausnah-
mefall für andere waldbauliche Maßnahmen zur Stärkung des Naturhaushaltes ver-
wendet werden. Sie bildet eine Ausnahmeregelung, wenn Grundstücke für andere 
Ersatzmaßnahmen nicht oder nur mit unverhältnismäßig hohem Aufwand beschafft 
werden können. Mit der Einführung dieser neuen Alternative sollen die gleichen Ziele 
erreicht werden wie bei der Durchführung der Maßnahme durch die Antragstellerin 
oder den Antragsteller direkt. Zu den neben der vorrangig durchzuführenden Ersatz-
aufforstung möglichen Maßnahmen zählen daher die in Nummer 2.2.2 benannten. 
Die Finanzmittel sollen ausschließlich zur Erstfinanzierung von Maßnahmen genutzt 
werden, eine Finanzierung z.B. von jährlich wiederkehrenden Entschädigungszahlun-
gen ist nicht zulässig. 
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Zur Festlegung der Höhe der Walderhaltungsabgabe sind neben den Kosten für Flä-
chenerwerb auf Grundlage ortsüblicher Ackerlandpreise auch die Kosten für eine Er-
satzaufforstung sowie die Kosten für die üblicherweise erforderliche Kulturpflege her-
zuleiten. Dies hat auf Grundlage der Bestimmungen der Nummern 10.2 und 14.2 (Zu-
wendungspauschalen) der Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur För-
derung forstwirtschaftlicher Maßnahmen im Land Niedersachsen vom 16.10.2015 
(Bezugserlass zu b) in ihrer jeweils geltenden Fassung zu erfolgen. 

Zur Kostenberechnung der Pflanzen sind die aktuellen Katalogpreise als Mittelwert 
der Hauptsortimente zu verwenden. Dabei sind die auf der umzuwandelnden Fläche 
stockenden Baumarten anzunehmen. Zudem ist die maschinelle Pflanzung mehrjäh-
riger Pflanzen bis zu einer Größe von 80 cm zu unterstellen. Ein Zaunbau ist je nach 
regionaler Notwendigkeit einzuplanen. 

1.5 Datengrundlagen 

Diese Unterlage basiert im Wesentlichen auf den Ergebnissen der Unterlage Teil L09 
„Unterlage zur Forstwirtschaft“ sowie den Ergebnissen der forstrechtlichen Kartierun-
gen. 
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2 Waldinanspruchnahme durch das Vorhaben 

In diesem Kapitel wird allgemein erläutert, welche Inanspruchnahmen zu erwarten 
sind. 

Durch SuedLink ergeben sich in dem verfahrensgegenständlichen Abschnitt folgende 
Waldinanspruchnahmen, welche in der Anlage 2 – Waldbestands- und Rodungspläne 
sowie Anhang 1 – Zusammenstellung betroffener Grundstücke inkl. Rodungsflächen 
dargestellt sind. 

2.1 Dauerhafte Waldumwandlung 

Eine dauerhafte Waldumwandlung (Rodung) ist im Bereich des Schutzstreifen not-
wendig. Der Schutzstreifen dient der Absicherung der Kabelsysteme. Der Schutzstrei-
fen umfasst den Bereich oberhalb der Kabeltrasse. Er erstreckt sich im Wald jeweils 
5 m ab Mitte des jeweils äußeren Kabels. 

Forstwirtschaftliche Nutzung ist im Bereich von Schutzstreifen (bei offener Bauweise) 
nur in Form von z.B. Holzlagerplätzen und Waldwegen nach vertraglicher Abstim-
mung möglich. Tiefwurzelnde Gehölze sind im Schutzstreifen nicht zulässig. 

Die Regel-Schutzstreifenbreite im Wald beträgt 22 m. 

Die Typenpläne sind in Teil C02 der Antragsunterlagen zu finden. 

Die im Bereich des Schutzstreifens notwendige Waldumwandlung ist nach § 8 
NWaldLG genehmigungspflichtig. Die Tatbestände nach § 8 Abs. 2 NWaldLG, welche 
zum Entfallen der Genehmigungspflicht führen, sind für den SüdLink nicht zutreffend. 
Die Erteilung der Genehmigung ist nach § 8 Abs. 3 NWaldLG im Ermessen der Forst-
behörde möglich, wenn „die Waldumwandlung Belangen der Allgemeinheit dient“ und 
diese Belange das öffentliche Interesse an der Erhaltung der Nutz-, Schutz- und Er-
holungsfunktion des Waldes überwiegen. Bei dieser Abwägung sind die Ersatzmaß-
nahmen der Absätze 4 (Ersatzaufforstung) und 5 Satz 5 (gleichwertige dem Wald 
dienende Ersatzmaßnahmen) zu berücksichtigen. 

Bei Genehmigung ergibt sich aus § 8 Abs. 5 NWaldLG eine Pflicht zur funktionsglei-
chen Ersatzaufforstung mit mindestens dem gleichen Flächenumfang. Alternativ kann 
im Ausnahmefall auch die Durchführung „waldbauliche[r] Maßnahmen zur Stärkung 
des Naturhaushalts“ festgelegt werden. Ist die Beschaffung von Grundstücken für Er-
satzmaßnahmen „nicht oder nur mit unverhältnismäßigem Aufwand“ möglich, so kann 
die Waldbehörde eine Walderhaltungsabgabe als Kompensation festlegen. 

Details zur Ermittlung des Grades der Funktionserfüllung (Nutz-, Schutz- und Erho-
lungsfunktion), der Bestimmung des Kompensationsbedarfs und der Ermittlung der 
Höhe einer Walderhaltungsabgabe finden sich in den Ausführungsbestimmungen 
zum NWaldLG RdErl. D. ML. V. 5.11.2016 (siehe Kapitel 1.4.3). 

2.2 Temporäre Waldumwandlung 

Die Kapitelüberschrift ist für den Planfeststellungsabschnitt B1 nicht relevant, da die 
erforderlichen Eingriffe in den Wald als „Kahlschlag“ gemäß § 12 NWaldLG zu be-
werten sind.  

Kahlschläge sind ab einer Fläche von mehr als einem Hektar und einer Reduzierung 
des Holzvorrates auf weniger als 25% oder seiner vollständigen Beseitigung anzuzei-
gen. Anzeigepflichtige Kahlhiebsmaßnahmen bedürfen der Zustimmung der Waldbe-
hörde. Sie können nach Zustimmung oder nach Ablauf einer Frist von zwei Monaten 
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nach Eingang der Anzeige bei der Waldbehörde ohne Untersagung der Maßnahme 
durchgeführt werden. Eine Untersagung ist nach § 12 Abs. 3 NWaldLG möglich bei 
1.) erheblicher Beeinträchtigung der Schutz- oder Erholungsfunktion des Waldes, 2.) 
möglicher erheblicher Schädigung von Boden und Bodenfruchtbarkeit der Fläche 
oder benachbarter Gebiete oder 3.) erheblicher Beeinträchtigung des Wasserhaus-
haltes. 

Eine Pflicht zur Wiederaufforstung (Pflanzung) „in angemessener Frist“ ergibt sich 
aus § 12 Abs. 4 NWaldLG. Alternativ kann eine natürliche Verjüngung (Naturverjün-
gung) stattfinden, sofern diese sich nach drei Jahren „standörtlich geeignet“ und „aus-
reichend“ etabliert hat. Findet diese Entwicklung nicht statt, so ist nach Ablauf der drei 
Jahre eine Wiederaufforstung durchzuführen. Als „angemessene Frist“ folgt hieraus 
ein Zeitraum von drei Jahren, da i.d.R. der Versuch einer Naturverjüngung mit erst in 
der Zukunft beurteilbarem Erfolg unternommen werden kann. 

Eine temporäre Waldumwandlung (Kahlschlag und Wiederaufforstung) ist im Bereich 
des Arbeitsstreifenanteils außerhalb des Schutzstreifens notwendig. Der Arbeitsstrei-
fen ist nur während der Bauphase für die Errichtung der SuedLink Gleichstrom-Ka-
belanlage / Gleichstrom-Kabelanlagen erforderlich. 

Darüber hinaus kommt es ggf. bei Baustellenzufahrten sowie Baustelleneinrichtungs-
flächen zu einer temporären Waldumwandlung. 

Die allgemeinen Vermeidungs- und Verminderungsmaßnahmen für die temporäre 
Waldumwandlung ist den Unterlagen § 21 NABEG, Teil F UVP-Bericht zu entneh-
men. 

Um dem Grundsatz der Eingriffsminimierung in Waldbereichen Rechnung zu tragen, 
findet eine Reduktion der Regelarbeitsstreifenbreite im Wald statt. Die reduzierte Ar-
beitsstreifenbreite im Wald beträgt min. 30 m (Stammstrecke). Dabei kann es ortsbe-
zogen zu Abweichungen nach oben kommen, diese sind auf das erforderliche Maß 
zu reduzieren. 

Bei einer Reduktion der Breite des Arbeitsstreifens sind geeignete Lagerflächen für 
die Bodenmieten notwendig. 

Maßnahmen und Ausführungen zum Bodenschutz im Wald finden sich im Teil L02 
“Bodenschutzkonzept”. 
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3 Angaben zur Erlangung der forstrechtlichen Erlaubnisse 

Dieses Kapitel beinhaltet Angaben zu den betroffenen Waldflächen sowie Waldfunk-
tionen und zur Waldinanspruchnahme (dauerhaft und temporär) sowie den Kompen-
sationsmaßnahmen, welche für forstrechtliche Erlaubnisse / Genehmigungen erfor-
derlich sind. 

3.1 Waldinanspruchnahme und betroffene Waldflächen 

Die beantragte dauerhafte Waldumwandlungsfläche beträgt 2,09 ha. 

Die beantragte Kahlschlagfläche beträgt 0,54 ha. 

Die beantragten Waldumwandlungsflächen sind in: 

 Anlage 01 – Übersichtspläne 1:25.000 für Forstwirtschaft 

 Anlage 02 – Waldbestands- / Rodungspläne dargestellt, sowie in  

 Anhang 01 – Zusammenstellung betroffener Grundstücke inkl. Rodungsflä-
chen 

dargestellt und aufgelistet. 

3.2 Forstrechtlicher Kompensationsbedarf und Maßnahmenbilanzierung 

Der berechnete notwendige forstrechtliche Kompensationsbedarf beträgt 2,09 ha. 

Eine Auflistung von allgemein möglichen Kompensationsmaßnahmen im Wald findet 
sich in Unterlage L09 – Anhang 02. 

Die Ermittlung des Kompensationsbedarfes mit den für das Bundesland gültigen Pa-
rametern, Beschreibung dieser sowie Berechnungsgrundlagen ist methodisch in Un-
terlage L09 dargestellt. Die Ergebnisse sind in Anhang 3 dieser Unterlage darge-
stellt. 

Bilanzierte Kompensationsmaßnahmen fließen darüber hinaus in Unterlage I – 
Landschaftspflegerischer Begleitplan ein. 

Folgende Kompensationsmaßnahmen für dauerhafte Waldinanspruchnahmen (Er-
satzaufforstungen) werden ergriffen: 

 Der Kompensationsbedarf von 2,09 ha wird in vollem Umfang durch Neuauf-
forstung ausgeglichen. 

Folgende Kompensationsmaßnahmen für weitere Waldfunktionsverluste (Schutz- 
und Gestaltungsmaßnahmen / ökologische Waldaufwertung) werden ergriffen: 

 Da die in Anspruch genommenen Bestände aufgrund ihres sehr geringen Al-
ters (< 5 Jahre), der teilweise sehr lückigen bis blößenhaften Struktur der Be-
stände und geringen Wuchshöhen nur eine sehr geringen Funktionserfüllung 
zeigen, werden die Waldfunktionsverluste durch die Neuaufforstung an ande-
rer Stelle kompensiert. 

Die Kompensationsmaßnahmen sowie der multifunktionale Ausgleich sind ebenfalls 
in der Unterlage Teil I „Landschaftspflegerischer Begleitplan“ dargestellt. 

Die Bilanzierung der Kompensationsmaßnahmen findet sich in Anhang 3. 
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3.3 Wiederaufforstung von befristet in Anspruch genommenen Waldflächen 

Allgemeine Grundsätze zur Wiederaufforstung werden in Unterlage „L09 – Unterlage 
zur Forstwirtschaft“ dargestellt. 

Die Kahlschlagflächen werden unmittelbar nach Bauabschluss mit standortgerechten 
Waldbäumen wiederbestockt. 

3.4 Zusammenfassung 

Trotz umfangreicher Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen ist im Abschnitt B1 
die Inanspruchnahme von Wald zu Errichtung des SuedLink notwendig und wird mit 
der vorliegenden Unterlage beantragt. Insgesamt kommt es auf 2,09 ha zu einer dau-
erhaften Waldumwandlung und auf 0,54 ha zu Kahlschlägen. Durch die dauerhafte 
Waldumwandlung entsteht ein Kompensationsbedarf von 2,09 ha, der in vollem Um-
fang durch Neuaufforstung ausgeglichen wird. Die Waldumwandlung wird nach 
NWaldLG kompensiert, die Kahlschlagflächen werden unmittelbar nach Bauab-
schluss mit standortgerechten Waldbäumen wiederbestockt. 
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